


12. ÄNDERUNG DES FLÄCHENNUTZUNGSPLANES DER STADT WILSTER VERFAHRENSVERMERKE 
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Es ailt das Bauaesehbuch iBauGBl In der Fassuna vom 23 SeDtember 2004 iBGBI I S. 2414l.zulemaeandertdurch . . .. 
Amkel 19 des Gesetzes vom 13.12.2006 (BGBI. 12878) sowie die Baunuhungsvemrdnung (BauNVO) in der Fassung vom 
23. Januar 1990 (BGBL. I S. 133). zuleht geändert durch Gesetz vom 21. Dezember 2M6 (BGBI. I S. 3316). 

I PLANZEICHENERKLÄRUNG 
Art der baulichen Nutzung 
5 5 Abc 2 N r  1 des  Baugeseizbuches - BauGB - 55 1 bis 11 der Baunuizungsvemrdnung - BauNVO - 

Wohnbauflächen 

1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Ratsversammlung vom 
12.07.2007. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses erfolgte am 
14.09.2007 in der Wilsterschen Zeitung. 

2. Die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach 5 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB wurde am 
24.09.2007 durchgeführt. 

3. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt 
sein können. wurden gern. 5 4 Abs. 1 i.V.m. § 3 Abc. I BauGB am 30.07.2007 unter- 
richtet und zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert 

4. Die Ratsversammlung hat am 11.10.2007 den Entwurf der 12. Änderung des Flächen- 
nutzungsplanes und die Begründung beschlossen und zur Auslegung bestimmt. 

5. Der Entwurf der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes und die Begründung haben 
in der Zeit vom 26.10.2007 bis zum 26.1 1.2007 während folgender Zeiten: Mo. - Fr. 
8.00 bis 12.00 Uhr, Mo./Di. 14.00 bis 15.30 Uhr und Do. 13.00 bis 18.00 Uhr nach 5 3 
Abc. 2 BauGB öffentlich ausgelegen. Die öffentliche Auslegung wurde mit dem Hinweis, 
dass Stellungnahmen während der Auslegungsfrist von jedermann schriftlich oder zur 
Niederschrift geltend gemacht werden können, am 18.10.2007 in der „Wilsterschen Zei- 
tung" ortsüblich gekannt gemacht. 

6. Die Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange, die von der Planung berührt 
sein können, wurden gem. 5 4 Abc. 2 BauGB am 24.10.2007 zur Abgabe einer Stel- 
lungnahme aufgefordert. 

7. Die Ratsversammlung hat die abgegebenen Stellungnahmen der Öffentlichkeit und der 
Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange am 10.12.2007 geprüft. Das Er- 
gebnis wurde mitgeteilt. 

8 Die Ratsversammlung hat die 12 Anderung 

9. Das Innenministerium $and&s $chieswig-~olstein hat die 12. Änderung des Flä- 
......... chennutzungsplanes %tUI' ;&scheid vom d/l.(??:~,&~,., Az. 
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10. # in-h Rerliirrhli icc vom . . .  edüUt, die Hinweise sind beachtet. PS ................... 
m 

................., &5 ...................................................................... b&&gt. 

11. Die Erteilung der Genehmigung der 12. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie 
die Stelle, bei der der Plan mit der Begründung und der zusammenfassenden Erklärung 
auf Dauer während der Sprechstunden von allen Interessierten eingesehen werden 
kann und die über den Inhalt Auskunft erteilt, wurden am 2$.:i..%.2~30rtsüblich be- 
kannt gemacht. In der Bekanntmachung wurde auf die Möglichkeit einer Geltendma- 
chung von Verfahrens- und Formverstößen und von Mängeln der Abwägung sowie auf 
die Rechtsfolgen (§ 215-Abs, 2 BauGB) hingewiesen. 
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